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2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 

1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Sonstige Anlagen

3 Allgemeine Auftragsbedingungen 

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom

1. Januar 2017

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von

+/- einer Einheit (EUR, % usw.) auftreten.

- 3 -



1 PRÜFUNGSAUFTRAG

Der Vorstand der

Stiftung Deutscher Sport, Frankfurt am Main  

- nachfolgend auch "Stiftung" genannt - 

hat uns beauftragt, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 unter Einbeziehung der

Buchführung in Anlehnung an die Grundsätze der §§ 316 ff. HGB zu prüfen und darüber zu

berichten. 

Aufgrund § 12 Abs. 3 des Hessischen Stiftungsgesetzes in der zuletzt geänderten Fassung

vom 23. Juni 2020 umfasst die Prüfung auch die Erhaltung des Stiftungsvermögens und die

satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel. Darüber hinaus beinhaltet der Auftrag ei-

ne Beurteilung der Beachtung der Vorschriften des Abschnittes "steuerbegünstigte Zwecke"

der Abgabenordnung. 

Der vorliegende Prüfungsbericht wurde von uns in Übereinstimmung mit dem vom Institut

der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) herausgegebenen Prüfungsstandard

"Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 450

n.F.) und "Prüfung von Stiftungen" (IDW PS 740) erstattet. 

Dieser Bericht richtet sich an die Stiftung Deutscher Sport, Frankfurt am Main.

Es handelt sich gemäß § 12 des Hessischen Stiftungsgesetzes i.d.F. vom 23. Juni 2020 um

eine gesetzlich normierte Prüfung, die in Anlehnung an die Grundsätze der §§ 316 ff. HGB

durchgeführt wird. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die an-

wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem Auftrag liegen die als Anlage 3 beigefügten, vom Institut der Wirtschaftsprüfer heraus-

gegebenen "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grunde.Wir verweisen ergän-

zend auf die in Ziffer 9 der "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" enthaltenen Haftungsregelungen und den Haftungsaus-

schluss gegenüber Dritten.
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2 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

2.1 Lage der Stiftung

Die Jahresrechnung enthält zulässigerweise keine Aussagen der gesetzlichen Vertreter zur

wirtschaftlichen Lage und Geschäftsverlauf und keine Aussagen zur zukünftigen Entwicklung

und den Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung.

2.2 Vorschriften zur Rechnungslegung

Die Stiftung Deutscher Sport unterliegt als Stiftung nicht den für Kaufleute geltenden Rech-

nungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches. Gemäß den Bestimmungen der Sat-

zung der Stiftung ist eine von der Stiftung aufgestellte Jahresrechnung und die verfassungs-

gemäße Verwendung der Mittel im jeweiligen Geschäftsjahr zu prüfen.

Da die Stiftung Deutscher Sport keine Kaufmannseigenschaft besitzt, unterliegt sie nicht den

Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches. Sie ist verpflichtet, einen Rech-

nungsabschluss für Stiftungen nach allgemeinen Rechnungslegungsgrundsätzen aufzustel-

len.
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3 GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

3.1 Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung für das Geschäftsjahr 2022 und die

Jahresrechnung zum 31. Dezember 2022 der Stiftung Deutscher Sport, Frankfurt am Main,

(Anlagen 1 und 2). Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir die Einhaltung der ge-

setzlichen Vorschriften über die Jahresrechnung sowie die Beachtung der Grundsätze ord-

nungsmäßiger Rechnungslegung und der satzungsgemäßen Bestimmungen über die Jah-

resrechnung geprüft. 

Die Buchführung und die Aufstellung der Jahresrechnung nach der IDW Stellungnahme zur

Rechnungslegung "Rechnungslegung von Stiftungen" (IDW RS HFA 5) sowie die uns erteil-

ten Aufklärungen und Nachweise liegen in der Verantwortung des Vorstands der Stiftung.

Die Führung der erforderlichen (Handels-)Bücher, die Aufstellung der Vermögensübersicht

und der Einnahmen- und Ausgabenrechnung sowie die dazu eingerichteten internen Kontrol-

len liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Stiftung Deutscher Sport,

Frankfurt am Main. Sie tragen auch die Verantwortung für die uns im Rahmen der Ab-

schlussprüfung gemachten Angaben.

Die Prüfung der Einhaltung solcher gesetzlicher Vorschriften, die nicht die Rechnungslegung

betreffen, gehört nur insoweit zu unseren Aufgaben als Abschlussprüfer, wie sich aus diesen

anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf die Jahresrechnung ergeben.

Gegenstand unseres Auftrages sind damit weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtli-

cher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch auße-

rhalb der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unter-

nehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert wer-

den kann (§ 317 Abs. 4a HGB).
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3.2 Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in

Deutschland (IDW) dargelegten Berufsauffassung über die Prüfung von Stiftungen

(IDW PS 740) sowie der zutreffenden vom Institut der Wirtschaftsprüfer aufgestellten Grund-

sätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen (IDW PS 200) vorgenom-

men. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-

schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie

die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die

Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise

für die Angaben in Buchführung und Jahresrechnung überwiegend auf der Basis von Stich-

proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-

sätze und der wesentlichen Einschätzung der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung

der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. 

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hin-

reichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung und die Jah-

resrechnung frei von wesentlichen Fehlaussagen sind.

Unsere Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise und An-

gaben in der Jahresrechnung ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Ansatz-, Be-

wertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen des Vorstandes.

Unsere Prüfungshandlungen umfassen analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprü-

fungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl unserer risikoorientierten Prüfungshandlun-

gen basieren auf einer bewussten Auswahl. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir Salden-

bestätigungen von allen Banken eingeholt, mit denen die Stiftung im Berichtsjahr und zum

Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres geschäftliche Beziehungen unterhalten hat.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser

Prüfungsurteil bildet.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war die von uns geprüfte und unter dem Datum vom

30. September 2022 mit einer Bescheinigung versehene Jahresrechnung zum 31. Dezember

2021 der Stiftung.

Der Vorstand hat uns alle verlangten Aufklärungen und Nachweise erbracht und die berufs-
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übliche Vollständigkeitserklärung in schriftlicher Form abgegeben. Darin wird insbesondere

versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in der vorliegen-

den Jahresrechnung alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Ab-

grenzungen, außerdem sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, ferner alle Wagnis-

se berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind. Vorgänge von besonderer

Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht

ergeben.

Die Prüfung führten wir in den Monaten Mai und Juni 2023 mit Unterbrechungen in unseren

Geschäftsräumen durch. Die Prüfung wurde am 09. Juni 2023 abgeschlossen.
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4 FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Bücher der Stiftung sind ordnungsgemäß geführt. Die Buchführung und die weiteren ge-

prüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen

den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Rechnungsle-

gung. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu ei-

ner ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresrechnung.

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die von

der Gesellschaft getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen nicht geeignet

sind, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu

gewährleisten.

4.1.2 Jahresrechnung

Die Jahresrechnung der Stiftung Deutscher Sport, Frankfurt am Main, besteht im Einklang

mit den Vorschriften der Satzung aus einer Vermögensübersicht sowie einer Gewinn- und

Verlustrechnung. In der Vermögensübersicht sind Vermögensgegenstände und Schuldpos-

ten enthalten, Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten werden gebildet. Die Gewinn-

und Verlustrechnung enthält somit teilweise auch Aufwendungen und Erträge.

Auf die Aufstellung eines Anhangs hat die Stiftung zulässigerweise verzichtet. 

Aufgrund unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Jahresrechnung für das

Geschäftsjahr 2022 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unter-

lagen abgeleitet worden ist und den Vorschriften der Satzung entspricht.
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4.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage der Jahresrechnung gehen wir nachfolgend

pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen und den Einfluss, den Änderungen

in den Bewertungsgrundlagen insgesamt auf die Gesamtaussage der Jahresrechnung ha-

ben, ein (§ 321 Abs. 2 Satz 4 HGB):

 Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem

Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren

Wert angesetzt.

 Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

 Das Stiftungskapital wird zum Nennwert bilanziert.

 Der Sonderposten für Zuwendungen wird zum Nennwert bilanziert.

 Die sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass die erkennbaren-

Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt sind. Die Bewer-

tung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger

kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsver-

pflichtungen abzudecken.

 Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
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5 FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSAUFTRAGS

5.1  Erhaltung des Stiftungsvermögens

Nach § 6 Abs. 1 des Hessischen Stiftungsgesetzes ist das Stiftungsvermögen dauernd und

ungeschmälert in seinem Bestand zu erhalten. Das bis zum 31. Dezember 2022 eingebrach-

te Stiftungsvermögen beträgt unter Berücksichtigung der Zustiftungen des Jahres 2013 inge-

samt TEUR 2.827.

Die Stiftung verfügt über liquide Mittel von ingesamt TEUR 11.755, die in Höhe von

TEUR 4.574 als Sparguthaben angelegt sind. Zudem ist hierin ein Festgeldkonto in Höhe

von TEUR 6.000 enthalten.

Darüber hinaus stärkt die Stiftung das Stiftungskapital durch Nichtausschüttung von Erträgen

im steuerrechtlich zulässigen Rahmen des § 62 Abs. 1 Nr. 3 der Abgabenordnung. 

Die Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermögens nach § 12 Abs. 3 des Hessischen

Stifrungsgesetzes hat keine Einwendungen ergeben.

5.2  Satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel

Gemäß § 3 der Satzung dürfen Erträge aus dem Stiftungsvermögen und sonstige Zuwen-

dungen, die für die Erfüllung des Stiftungszwecks bestimmt sind, nur für satzungsgemäße

Zwecke verwendet werden. Die Erträge sind jährlich zweckentsprechend zu verwenden und

dürfen grundsätzlich nicht über einen längeren Zeitraum angesammelt werden.

Im Geschäftsjahr wurden TEUR 572 aus den zweckgebunden Rücklage entnommen. Dise

wurden für diverse satzungsmäßige Zwecke verwendet. 

Die zweckgebundene Rücklage des Unterstützungsfonds Corona wird im folgenden Ge-

schäftsjahr 2023 in die freie Rücklage umgewidmet. 

Die Prüfung der satzungsgemäßen Verwendung der Stiftungsmittel nach § 12 Abs. 3 des

Hessischen Stiftungsgesetzes hat keine Einwendungen ergeben.
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5.3  Beachtung der Vorschriften des dritten Abschnittes der Abgabenordnung

Die Stiftung Deutscher Sport verfolgt gemäß § 2 Ziff. 2.7 der Satzung ausschließlich und un-

mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung. Die Stiftung

verfolgt in erster Linie keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Darüber hinaus dürfen die Erträ-

ge aus dem Stiftungsvermögen und die sonstigen Zuwendungen der Stiftung nur für sat-

zungsmäßige Zwecke verwendet werden.

Die Stiftung hat in Projektförderungen aus den zweckgebundenen Rücklagen der Vorjahre

durchgeführt, jedoch auch entsprechende Rücklagen erhöht, sodass zum Stichtag die noch

zu verwendenden zweckgebundenen Rücklagen TEUR 8.155 betragen. 

Gemäß § 63 Abs. 4 der Abgabenordnung kann das Finanzamt bei Ansammlung von Mitteln

eine Frist zur satzungsgemäßen Verwendung der Mittel setzen. Wir weisen darauf hin, dass

bei wiederholter Nichtverwendung der Mittel der Stiftung die Gemeinnützigkeit aberkannt

werden kann.
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6 ABSCHLIESSENDES PRÜFUNGSERGEBNIS

BESCHEINIGUNG ÜBER DIE PRÜFUNG DER JAHRESRECHNUNG 

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der  Stiftung Deutscher Sport, Frankfurt am Main – beste-

hend aus der Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlust-

rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar  2022 bis zum 31. Dezember 2022 – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 Entspricht die beigefügte Jahresrechnung in allen wesentlichen Belangen den Grundsät-

zen einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung, den gesetzlichen Vorschriften und der

Satzung.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung der Jahresrechnung in Anlehnung an § 317 HGB unter Beachtung

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften

und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der

Jahresrechnung" unserer Bescheinigung weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stif-

tung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-

rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-

stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-

langten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prü-

fungsurteil zum Jahresrechnung zu dienen. 

Die gesetzlichen Vertreter der Stiftung sind verantwortlich für die Buchführung und die Auf-

stellung der Jahresrechnung nach den Vorschriften des Stiftungsgesetzes des Landes Hes-

sen und den Regelungen in der Satzung der Stiftung.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-

wendig bestimmt haben, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
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Bei der Aufstellung der Jahresrechnung sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,

die Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Wei-

teren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der

Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-

wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-

ten entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Jahresrechnung 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung

als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-

lungen ist, sowie eine Bescheingung zu erteilen, die unser Prüfungsurteil zur Jahresrech-

nung beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-

ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-

fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen

können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angese-

hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die

auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von

Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-

sichtigter – falscher Darstellungen in der Jahresrechnung, planen und führen Prüfungs-

handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise,

die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu die-

nen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei

Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken,

Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das

Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
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 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung der Jahresrechnung relevanten

internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen

Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-

samkeit dieser Systeme der Stiftung abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-

tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-

tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche

Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die be-

deutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Unternehmenstätig-

keit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-

cherheit besteht, sind wir verpflichtet, in der Bescheinigung auf die dazugehörigen Anga-

ben im Jahresrechnung aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemes-

sen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol-

gerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unserer Bescheinigung erlangten Prü-

fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen,

dass die Stiftung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt der Jahresrechnung

einschließlich der Angaben sowie ob die Jahresrechnung die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass die Jahresrechnung unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermit-

telt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung

feststellen.
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SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

ERWEITERUNG DER PRÜFUNG DER JAHRESRECHNUNG AUFGRUND  § 12 Abs. 3

DES HESSISCHEN STIFTUNGSGESETZES 

Wir haben die Erhaltung des Stiftungsvermögens zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022

und die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel im Geschäftsjahr vom 1. Januar

2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung wurden in allen wesentlichen Belangen das Stiftungsvermögen

zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 erhalten und die Stiftungsmittel im Geschäftsjahr

vom 1. Januar  2022 bis zum 31. Dezember 2022 satzungsgemäß verwendet. 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Erhaltung des Stiftungsvermögens und

die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel sowie für die Vorkehrungen und Maß-

nahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob in allen wesentli-

chen Belangen das Stiftungsvermögen zum Bilanzstichtag erhalten und die Stiftungsmittel

im Geschäftsjahr satzungsgemäß verwendet wurden, sowie einen Vermerk zu erteilen, der

unsere Prüfungsurteile in Bezug auf die Erhaltung des Stiftungsvermögens und die sat-

zungsmäßige Verwendung der Stiftungsmittel beinhaltet. Während der Prüfung üben wir

pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

ERWEITERUNG DER PRÜFUNG DER JAHRESRECHNUNG AUFGRUND DER BESTIM-

MUNGEN FÜR "STEUERBEGÜNSTIGTE ZWECKE" IM SINNE DER ABGABENORD-

NUNG

Darüber hinaus wurde der Prüfungsgegenstand auf die Beachtung der Bestimmungen des

dritten Abschnittes "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung erweitert. 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-

lung über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

- 16 -



Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Frankfurt am Main, den 09. Juni 2023

HSA Frankfurt GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ulrike Antosch Veronika Leja

Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüferin

* * *

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe der Jahresrechnung in einer von der bescheinigten

Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hier-

bei unser abschließendes Prüfungsergebnis zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen

wird.
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ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT
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Anlage 1
Stiftung Deutscher Sport, Frankfurt am Main
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 838.285,50 838.285,50

838.285,50 838.285,50
B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 47.835,89 354.475,86

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks 11.755.312,12 12.429.788,15

11.803.148,01 12.784.264,01

12.641.433,51 13.622.549,51

P A S S I V A

31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

A. Eigenkapital

I. Stiftungskapital 2.827.287,11 2.827.287,11
II. Rücklagen 9.446.883,34 10.018.504,29

12.274.170,45 12.845.791,40

B. Sonderposten für Zuwendungen 4.717,56 332.532,59
C. Rückstellungen 262.403,00 352.409,19
D. Sonstige Verbindlichkeiten 100.142,50 91.816,33

12.641.433,51 13.622.549,51



Anlage 2
Stiftung Deutscher Sport, Frankfurt am Main

Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

2022
EUR

2021
EUR

1. Spenden und Zuwendungen 568.991,59 4.197.866,73
2. Sonstige betriebliche Erträge 4.538,32 403.114,78
3. Sonstige Aufwendungen und Förderungen -1.168.161,00 -592.362,24
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 23.544,67 3.490,01
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -534,53 -9,00
6. Jahresergebnis -571.620,95 4.012.100,28
7. Zuführung zur Freien Rücklage 0,00 -419.786,67
8. Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage 0,00 -3.683.713,61
9. Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen 571.620,95 91.400,00
10. Mittelvortrag 0,00 0,00



Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
vom 1. Januar 2017 

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden. 

 

 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

 

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

 

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

 

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen. 

 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht. 
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